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Amtlicher Theil.
I. Gesehe; Verordnungen der KReichsbehörden.

Bekanntmachung.
Telegraphische Verbindung mit ÖOst-Afrika.

Zwischen Zanzibar einerseits und Bagamoyo bezw. Dar-es-Salaam an der
Östküste von Afrika andererseits ist eine telegraphische Kabelverbindung hergestellt
und in Bagamoyv am 18. September eine Kaiserlich Deutsche Telegraphen-Anstalt
cingerichtet worden; in Dar#es-Salaam wird die Eröffnung einer gleichen Verlehrs-Anstalt
in den nächsten Tagen erfolgen.

Die Wortgebühr für Telegramme aus Deutschland nach Bagamoyo bezw. Darres-
Salaam beträgt 7 M. 85 Pf. Für den inneren Telegraphenverkehr zwischen Bagamoyo und
Dar#es-Salaam gelten die Bestimmungen der Telegraphenordnung für das Deutsche Reich und
der deutsche Taris: ( Pf. für das Wort, Mindestgebühr 60 Pf.

Berlin, den 19. September 1890.
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts.

v. Stephan.
——

II. Perordnungen und Wittheilungen der Behörden in den
Schuhgebieken.

Seitens des stellvertretenden Reichskommissars für Ost-Afrika ist nachstehende Pro-
llamation erlassen worden:
Deutscher Text der Proklamation in arabischer, Suaheli und indischer

Sprache.
Auf Grund eines Ucbereinkommens, welches ich, der Stellvertreter Seiner Majiestät

des Kaisers von Deutschland, mit der englisch-ostafrikanischen Gesellschaft geschlossen habe,)
befehle ich hiermit wie folgt:

Sämmtliche Gewehre, die sich hier im ganzen Lande in Euren Händen befinden, sind
sosort dem Kommandanten der Station vorzuzeigen und werden von diesem kostenfrei mit

*) Siehe „Deutsches Kolonialblatt“ Nr. 2 vom 15. April 1890, S. 17 bis 20.


